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Eureka Circe ist Herausgeberin und Curatorin verschiedener Buch-Reihen zur Theologie (z.B. „Unauthorized Grace“ oder „Deus Ex Machina“), sowie Reihen zur Persönlichkeitsentwicklung und Naturheilkunde. Ebenso sind erschienen die frauenpolitischen Bände „Alice und der Wunderglaube – Wo und Warum der Feminismus versagt“, „MAIDEN’S MANIFESTO – Die Feuer-Fackel“, „DEAD DANCE – Die Trans-Bibel“ sowie „DIGNITAS OMNIUM - Die Würde aller: Vatikans Enzyklika der Menschenrechte (noch nicht in Stein gemeißelt)“ sowie zuletzt: „Die 10 Säulen des Modernen Feminismus“ und „Diskursverschiebung – Das Lexikon des Modernen Feminismus“.


Ihre These: "Künstliche Intelligenz (KI) stellt eine tiefgreifende Zäsur dar, weil sie das Verhältnis von Mensch, Wissen und Weltzugang fundamental verändert - nicht nur technisch, sondern auch kulturell, erkenntnistheoretisch und gesellschaftlich. Sie eröffnet einen neuen Zugang zum Wissen und führt zu dessen Vervielfachung und Demokratisierung: KI-Systeme machen Informationen niedrigschwellig verfügbar - oft ohne klassisches Lesen oder vertieftes Vorwissen. Das verändert grundlegend, wie wir denken, lernen und verstehen, und fördert zugleich eine neue Form der Individualisierung des Denkens - was sich exemplarisch auch für den spirituellen Glauben darstellen lässt. Mehr noch: Maschinen erzeugen heute Sinn - Texte, Bilder, Argumente -, wo früher ausschließlich menschliche Expertise gefragt war. Das hat langfristig Folgen für Bildung, Wissenschaft, Politik und Religion".









… When the workin'


When the workin' day is done


Oh, when the workin' day is done


Oh, girls, girls just wanna have fun


Everybody.


Girls Just Want To Have Fun


Cyndi Lauper.










Vorwort und Einleitung gender : goals


Die Forderung nach Gleichstellung von Frauen und Männern hat tiefe Wurzeln: Sie reicht von der ersten Frauenbewegung (Kampf um Frauenwahlrecht 1918) über die 68er-Revolution und zweite Frauenwelle (1970er/80er) bis zu aktuellen feministischen Initiativen. Bereits 1919 erkannte die Weimarer Reichsverfassung (Art. 109) die Gleichberechtigung an, und das Grundgesetz von 1949 bekräftigt in Art. 3 Abs. 2 GG: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern…“. Trotz dieser Verfassungsgebote wurde Gleichstellung lange Zeit als Selbstverständlichkeit behandelt, nicht als aktive politische Aufgabe.


Erst mit den großen Frauenbewegungen seit den 1970er Jahren kamen Gleichstellungspolitiken systematisch ins Rollen. Das Bundesfrauenministerium (heute BMFSFJ) etwa setzt seit Jahrzehnten Schwerpunkte: Es mahnt an, dass „Frauen und Männer auf dem gesamten Lebensweg die gleichen Chancen erhalten – persönlich, beruflich und familiär“. Dennoch bleibt der Fortschritt lückenhaft. In den 1990er Jahren wurden erste Quoten für Aufsichtsräte und eine Rechtsanspruch auf Krippenplätze eingeführt; in den 2010er Jahren folgten Führungspositionen-Gesetze (Frauenfördergesetze) und neue Antidiskriminierungsgesetze. Doch die historischen Errungenschaften haben keineswegs alle Probleme gelöst – im Gegenteil: Viele Herausforderungen sind weitgehend bestehen geblieben oder neu aufgetreten.


Gleichstellung entscheidet als Haltung eines modernen Selbstverständnisses und als Frage moderner Politik darüber, wer Macht ausübt, wer Zeit hat, wer Geld verdient, wer geschützt wird, wer sichtbar ist und wessen Lebensrealität in Gesetzen, Institutionen und öffentlichen Debatten überhaupt vorkommt. Solange Frauen und andere von patriarchalen Strukturen benachteiligte Menschen nicht in gleichem Maß an Ressourcen, Entscheidungen und gesellschaftlicher Deutungsmacht beteiligt sind, bleibt Demokratie unvollständig. Dieses Buch versteht Gleichstellung deshalb nicht als symbolisches Versprechen, sondern als konkrete Gestaltungsaufgabe.


gender : goals versammelt zwölf Ziele einer modernen Frauenbewegung. Es geht um Parität in Führung und Politik, um die gerechte Verteilung von Sorgearbeit, um verlässliche Kinderbetreuung, um Schutz vor Gewalt, um reproduktive Selbstbestimmung, um ein gerechtes Rentenrecht, um klischeefreie Bildung, um Gleichstellung in Medien und Kultur sowie um verbindliche Antidiskriminierung. Gemeinsam ist all diesen Feldern, dass sie nicht isoliert nebeneinanderstehen. Sie greifen ineinander. Wer über gleiche Löhne spricht, muss auch über Macht, Karrierewege und Care-Arbeit sprechen. Wer Altersarmut bekämpfen will, muss Familienpolitik, Arbeitsmarkt und Rentenrecht zusammendenken. Wer echte Freiheit will, muss Schutz, Teilhabe und Sichtbarkeit sichern.


Das Buch folgt dabei einer klaren Überzeugung: Fortschritt entsteht nicht durch wohlklingende Appelle allein. Er braucht Strukturen, Rechte, Finanzierung und politische Verbindlichkeit. Gleichstellung darf nicht länger vom guten Willen einzelner Institutionen, Unternehmen oder Parteien abhängen. Sie muss in Gesetzen, Verfahren und öffentlichen Infrastrukturen verankert werden. Darum verschiebt sich der Blick in diesem Buch bewusst vom bloßen „Equal Pay“ hin zu „Equal Power“, also von der Frage nach fairer Bezahlung hin zur umfassenderen Frage nach gerechter Verteilung von Macht, Verantwortung und gesellschaftlichem Einfluss.


Dieses Buch ist deshalb nicht nur eine Analyse bestehender Ungleichheiten. Es ist auch ein politisches Programm für Gleichstellung. Es will Missstände sichtbar machen, Zusammenhänge erklären und konkrete Reformwege aufzeigen. Die zwölf Ziele sind als Einladung zu verstehen: zum Widerspruch gegen alte Selbstverständlichkeiten, zum Mut zu institutionellen Veränderungen und zu einer Gleichstellungspolitik, die nicht länger repariert, sondern Gesellschaft neu ordnet. Denn eine moderne Frauenbewegung misst ihren Erfolg nicht daran, ob sie Ungleichheit treffend beschreibt, sondern daran, ob sie die Bedingungen schafft, unter denen Gleichheit tatsächlich gelebt werden kann.


Status Quo und Problemfelder


Heute weisen Männer und Frauen in Deutschland in nahezu allen Lebensbereichen unterschiedliche Chancen und Ressourcen auf. Diese Ungleichheiten sind miteinander verknüpft und manifestieren sich unter anderem in folgenden Kernfeldern:




	
Arbeitsmarkt und Einkommen. Obwohl Frauen heute besser ausgebildet sind denn je, verdienen sie im Durchschnitt deutlich weniger als Männer. Nach aktuellem Statistischem Bundesamt betrug der unbereinigte Gender Pay Gap 2025 unverändert 16 % (Frauen verdienten im Schnitt 22,81 €/Stunde vs. 27,05 € bei Männern). Der Gap liegt in Westdeutschland bei rund 17 %, in Ostdeutschland nur bei etwa 5 %. Besonders eklatant ist der Unterschied in der Privatwirtschaft: Dort verdienen Frauen im Mittel 17 % weniger als Männer, im öffentlichen Dienst jedoch nur 4 %. Der Staat hat sich zum Ziel gesetzt, die Lücke bis 2030 auf 10 % zu verringern. Neben dem unbereinigten Verdienstunterschied bleibt – trotz ähnlicher Qualifikation – auch der bereinigte Gender Pay Gap bei ca. 6 %. Als Ursachen für die Einkommensschere gelten u.a. Teilzeitquoten, Berufswahl und Care-Unterbrechungen: Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit und erbringen mehr unbezahlte Sorgearbeit (siehe unten), sind öfter in schlechter bezahlten Berufen und seltener in Führungspositionen.


	
Führung und Repräsentation. Frauen sind auf Führungsebenen dramatisch unterrepräsentiert. In den DAX-30-Vorständen liegt ihr Anteil bei nur knapp 11 %. Bei den 185 größten börsennotierten Firmen sind es sogar nur 10,8 % der Vorstände. Im öffentlichen Sektor tut sich etwas: Die Bundesregierung vermeldete 2025 einen Frauenanteil von 47 % in den Führungspositionen des Bundes (Bundesverwaltung). In der Politik aber ist Deutschland weltweit rückständig: Nach der Bundestagswahl 2025 sank der Frauenanteil im Bundestag auf nur 32,4 % (204 von 630 Abgeordneten); Deutschland liegt damit im EU-Vergleich weiter zurück. Selbst das Grundgesetz fordert in Art. 38 Abs. 1 eine „gleiche Wahlberechtigung“, faktisch glichen Stimmengewicht von Frauen und Männern, aber auf nominell-paritätischer Kandidatenaufstellung haben sich Politik und Parteien lange nicht verständigt. Wie die Initiative #ParitätJetzt betont, sind Parlamente „das Herzstück unserer Demokratie“ – echte Demokratie braucht aber eine gerechte Repräsentanz aller Bevölkerungsgruppen. Gleiches gilt für Führungsgremien in Wirtschaft und Kultur: Ohne Parität haben Frauen de facto weniger Macht und Einfluss.


	
Care-Arbeit und Familie. Familienarbeit und Pflege übernehmen nach wie vor überwiegend Frauen. Dieser Gender Care Gap bedeutet, dass Frauen täglich im Schnitt 40–45 % mehr unbezahlte Sorge- und Hausarbeit leisten als Männer. Insbesondere Kinderbetreuung und Altenpflege belasten ihre Zeitbudgets: Mädchen brechen Schule früher ab oder wählen „frauenstarke“ Berufe, weil Familie als so selbstverständlich gilt. Männer beteiligen sich zwar stärker als früher, doch die ungleiche Verteilung wirkt wie eine klassische Armutsfalle: Sie begründet geringere Erwerbsbiografien, niedrigere Rentenansprüche und schränkt die Aufstiegschancen von Frauen stark ein. Politik und Wirtschaft profitieren bislang nur eingeschränkt von den Talenten der Frauen.


	
Kinderbetreuung. Zwar ist die Kita-Versorgung für Drei- bis Sechsjährige heute nahezu flächendeckend (Betreuungsquote ~95 %) – ein Erfolg der Elterngeld-/Kita-Reform 2007. Jedoch fehlen weiterhin Plätze für Unter-Dreijährige: 2025 lag die Betreuungsquote hier gerade bei etwa 37,8 %. Spitzenplätze haben Länder wie Nordrhein-Westfalen mit ~48 %, Schlusslicht ist Bayern mit ~21 %. Diese Lücke führt dazu, dass gerade Mütter oft ihre Erwerbsarbeit einschränken oder unterbrechen, was den Gender Pay Gap und die spätere Altersarmut verschärft. Gleichzeitig besteht nach wie vor ein Fachkräftemangel bei Erzieher*innen und Pflegepersonal; der Männeranteil im pädagogischen Bereich liegt nur im einstelligen Prozentbereich. Ohne einen schnellen Ausbau der Infrastruktur (Kitas, Horte, Pflegedienste) und neue Betreuungsmodelle (Ganztagsangebote, flexible Öffnungszeiten) bleibt eine gerechte Arbeitsteilung Illusion.


	
Gewalt und Schutz. Geschlechtsspezifische Gewalt ist sowohl Ursache als auch Folge von Ungleichheit. Deutschland hat die Istanbul-Konvention ratifiziert (sie tritt bald vollständig in Kraft), aber die praktische Umsetzung hinkt. Opferberatungsstellen und Frauenhäuser sind oft überlastet; die Dunkelziffer häuslicher und sexualisierter Gewalt ist hoch. Jede dritte Frau erlebt mindestens einmal körperliche oder sexuelle Gewalt im Leben. Der Ausbau von Schutzräumen, Schulungen für Polizei und Justiz sowie Präventionsarbeit sind grundlegende Voraussetzungen, um Gleichstellung überhaupt erst zu ermöglichen. Gewaltfreiheit gehört zum Fundament einer gerechten Gesellschaft.


	
Reproduktive Rechte. Die Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist eng mit der Stellung in der Gesellschaft verbunden. Obwohl das Schwangerschaftskonfliktgesetz in Deutschland einen strengen Rahmen vorgibt, kämpfen Frauen weiterhin um uneingeschränkte Beratung und sichere Abbrüche. Kürzlich wurde eine Reform des § 219a StGB (Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche) hart erstritten. Doch es bleibt „Letzte-Weg“-Versorgungslücke: Viele Ärzt:innen schwindet die Bereitschaft, Eingriffe vorzunehmen, wenn sie verfolgt werden können. Zuverlässige, sachliche Informationen und Versorgung müssen gesichert sein, um Frauen lebenslange Nachteile zu ersparen.


	
Alter und Rente. Der Gender Pension Gap ist enorm: 2023 betrug er in Deutschland 27,1 %. Frauen im Ruhestand verfügen im Durchschnitt über etwa 18.663 € Jahresrente, Männer dagegen etwa 25.599 €. Selbst ohne Hinterbliebenenrenten läge die Lücke bei rund 39 %. Die Gründe sind die gleichen, die zuvor genannt wurden: Teilzeit, Unterbrechungen (z.B. Betreuung von Kindern oder Angehörigen) und generell kürzere Erwerbsbiografien führen zu deutlich geringeren Rentenansprüchen. Entsprechend höher ist die Armutsgefährdung im Alter: 2023 galten 20,8 % der Frauen 65+ als armutsgefährdet, aber nur 15,9 % der Männer. Altersarmut und hohe Altersdisparitäten schwächen nicht nur viele Einzelne, sondern insgesamt das soziale Gefüge.


	
Bildung und Kultur. Klischeehafte Rollenzuschreibungen zeigen sich bereits in Kindergarten, Schule und Studium. In der Schulwahl orientieren sich Mädchen und Jungen häufig noch an tradierter Geschlechter-Sozialisation (mehr Mädchen in Pflege-Ausbildungen, mehr Jungen in handwerklichen Fächern). Der Anteil der Frauen in MINT-Studiengängen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) liegt teils nur bei 20–30 %. Solche Bildungssegregationen verfestigen spätere Ungleichheiten. Gleichzeitig dominieren männliche Perspektiven Medien und Kultur: Noch immer sind Autor:innen, Regisseure und Talkshow-Gäste überwiegend Männer. Kulturförderung und Medienproduktion müssen vielseitiger werden, damit Geschlechterstereotype nicht permanent reproduziert, sondern hinterfragt werden.


	
Diskriminierung und Recht. Diskriminierende Strukturen (z.B. im Arbeitsschutz, Kirchenrecht oder Einwanderungsrecht) bleiben bestehen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schützt nur bestimmte Bereiche (Arbeitsmarkt, Dienstleistungen) und wird kritisch diskutiert: Viele Opfer melden Diskriminierung nicht, Verfahren sind aufwändig. Die Forderung lautet deshalb, Antidiskriminierung stärker verbindlich zu verankern (gleichstellende Schiedstellen, Prüfverfahren, Sanktionen) und auch Bereiche wie Familienrecht oder Medienrecht einzubeziehen. Ebenso wichtig ist eine gendergerechte Sprache in Gesetzen und Verwaltung – Artikel 3 des GG verlangt ja die gleichzeitige Durchsetzung der Gleichberechtigung, was auch eine inklusive Sprache in Rechtsdokumenten nahelegt. Darüber hinaus wirkt patriarchale Normen in Kirchen und Religionen nach; Reformen (z.B. Frauenordination) und Auflösung althergebrachter Privilegien stehen noch aus.




Zwölf Ziele im Überblick.


Angesichts dieser Verflechtung von Ungleichheiten formuliert „Gender :Goals – Zwölf Ziele einer modernen Frauenbewegung“ ein umfassendes Reformprogramm. In kompakter Form lauten die Ziele (mit Kurzbeschreibung):




	
Ziel 1: Parität in Wirtschaft und Politik – Gesetzliche Quoten und Paritätsgesetze, damit Frauen und Männer zu gleichen Anteilen in Führungsetagen, Aufsichtsräten und Parlamenten vertreten sind.


	
Ziel 2: Revolution der Sorgearbeit – Einführung eines Paritätselterngeldes und Pflegezeit: Leistung und Finanzierung von Eltern- und Pflegezeit so gestalten, dass Frau und Mann je die Hälfte der Betreuungszeit übernehmen (jeder 9 Basis-Monate Elterngeld).


	
Ziel 3: Ausbau der Betreuungsinfrastruktur – Flächendeckendes, gebührenfreies, qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot für Kinder ab 1 Jahr (Kita, Ganztagsgrundschule), Ausbau von Pflegeeinrichtungen; rechtliche Qualitätssicherung und Fachkräfteoffensive.


	
Ziel 4: Gleichstellung durch Bildung – Einrichtung quotierter Bildungsbudgets und Förderprogramme für Mädchen und Frauen (z.B. in MINT-Fächern) als strategische Investition; Abbau klischeehafter Berufsorientierung.


	
Ziel 5: Schutzräume gegen Gewalt – Staatliche Kernaufgabe: mehr Frauenhäuser, anonymisierte Beratungs- und Interventionsstellen, flächendeckende Opferhilfe; verpflichtende Schulungen für Polizei und Justiz; Umsetzung der Istanbul-Konvention.


	
Ziel 6: Sicherung reproduktiver Rechte – Gewährleistung flächendeckender Schwangerschafts- und Familienberatung, Stärkung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch (eine Dienstverschwiegenheitspflicht für Ärzt*innen).


	
Ziel 7: Gleiches Rentenrecht – Reform der Rentenversicherung: eigene Erwerbstätigkeit stärker belohnen, Pflege- und Erziehungszeiten gleichwertig anrechnen; Einführung einer Pflicht-Kapitaldeckungskomponente zur Schließung der Rentenlücke; gezielte Armutsbekämpfung für alte Frauen.


	
Ziel 8: Lebenslauf ohne Klischees – Abschaffung starrer Muster („Hausfrauenehe“ vs. traditionelle Berufsbiografie): vom Kitaplatz bis zur Seniorenakademie soll Bildung klischeefrei sein (z.B. mehr Männer in Pflegeberufen, mehr Frauen in Ingenieurstudiengängen).


	
Ziel 9: Paritätische Demokratie – Verbindliche Reform des Wahlrechts und der Parteienfinanzierung hin zu Parität: Entweder Quotengesetze für die Parlamente oder strukturelle Anreize für Parteien, geschlechtergleiche Kandidat*innenlisten aufzustellen.


	
Ziel 10: Gleichstellung in Medien und Kultur – Paritätische Besetzung von Gremien (z.B. Rundfunkräte), verpflichtende Ausgewogenheit in TV/Film/Audiomeda, finanzielle Förderung von Frauen in Film, Kunst und Journalismus. Ein neues Öffentlichkeitsbewusstsein soll vielfältige Rollenmodelle fördern.


	
Ziel 11: Verbindliche Antidiskriminierung – Modernisierung des AGG: Erweiterung auf sämtliche Lebensbereiche, Einführung unabhängiger Beschwerdestellen, Ausbau von Monitoring und Sanktionen gegen Diskriminierung; Aufhebung patriarchaler Sonderregelungen (z.B. in kirchlichem Arbeitsrecht).


	
Ziel 12: Geschlechtergerechtes Recht – Einführung geschlechterneutraler Rechts- und Verwaltungssprache, gezielte Gender-Folgenabschätzungen für Gesetzesentwürfe, und strategische Allianz von Frauen- und LGBTQIA*-Rechten zur umfassenden Diversitätsverankerung im Rechtssystem.




Diese zwölf Bereiche greifen überlappend ineinander. Sie basieren auf der Überzeugung, dass Gleichstellung nicht nur aus Aufrufen erwächst, sondern durch klare Strukturen, Regeln und Ressourcen gesichert werden muss.


Wechselwirkungen der Ziele


Die genannten Ziele stehen nicht isoliert. Vielmehr verstärken und bedingen sie sich wechselseitig. Beispiele für diese Vernetzung sind:




	
Arbeit, Care und Rente: Wer für gleiche Löhne kämpft, muss auch Care-Arbeit verteilen. Denn bezahlte Arbeit und unbezahlte Sorgeaufgaben beeinflussen sich wechselseitig: Eine Frau, die in Teilzeit erwerbstätig ist, bekommt geringere Bezüge, niedrigere Rentenansprüche und hat damit weniger ökonomische Macht (siehe Rentenlücke). Ein paritätischer Elternurlaub (Ziel 2) könnte den Gender Pay Gap vermindern und langfristig Altersarmut verhindern. Umgekehrt profitiert das gesamte System, wenn Familiensozialleistung gerecht aufgeteilt wird: Studien zeigen, dass gemischte Rollenmodelle Kinderentwicklung fördern und betriebliche Produktivität steigern.


	
Wirtschaftliche und politische Teilhabe: Mehr Frauen in Führungspositionen (Ziel 1) begünstigt politisches Handeln zugunsten der anderen Ziele. Etwa erwarten Studien, dass gemischte Führungsteams innovativer und erfolgreicher sind; dies begründet auch wirtschaftliche Argumente für Quotenregelungen. Parität in Parlamenten (Ziel 9) erhöht den politischen Druck auf Arbeitgeber, Weiterbildung und Väterbeteiligung zu fördern. Umgekehrt schafft eine Politik mit Väterkarenz (Ziel 2) ein Umfeld, in dem Unternehmen eher bereit sind, Frauen gleich zu bezahlen, da weniger „Auszeiten“ zu kompensieren sind.


	
Bildung, Medien und Kultur: Bildung schafft Bewusstsein: Klischeefreie Bildungsinhalte (Ziel 4) fördern langfristig Rollenvielfalt. Schulen und Hochschulen wirken als Hebel gegen Stereotype. Gleichzeitig prägen Medienbilder (Ziel 10) die Erwartungen: Ein ausgewogenes Mediensortiment mit starken Frauenbildern motiviert Mädchen (und Jungen), traditionelle Pfade zu verlassen. Umgekehrt fördert ein hoher Frauenanteil in Bildungsgremien mehr Gender-Bildung.


	
Recht und Antidiskriminierung: Eine geschlechtergerechte Rechtssprache (Ziel 12) trägt dazu bei, Wahrnehmungen in Ämtern und Gerichten zu ändern, während ein modernes Antidiskriminierungsrecht (Ziel 11) Betroffenen Durchsetzungsmöglichkeiten gibt. Rechtliche Reformen wirken außerdem symbolisch: Sie verdeutlichen, dass Gleichstellung politisch gewollt ist und nicht nur schöne Worte bleiben.




Aus diesen Verflechtungen ergibt sich: Fortschritte in einem Bereich stärken andere. Der Klimawandel ist ein Beispiel, wie Bündelung politischer Maßnahmen Wirkung entfaltet; ebenso benötigen wir für Gleichstellung ein „Policy-Package“ aus vielen aufeinander abgestimmten Maßnahmen. Über reine Symbolpolitik hinaus fordert dieses Programm konkrete Weichenstellungen („Equal Power statt nur Equal Pay“).


Konkrete Maßnahmen und Instrumente


Basierend auf den 12 Zielen schlagen wir folgende Politikoptionen vor:




	
Gesetzliche Quoten und Paritätsgesetze (Ziele 1, 9, 10): Einführung verbindlicher Frauenquoten für Unternehmensvorstände und Parlamente. Mehrere EU-Staaten zeigen den Weg: Frankreich etwa verlangt paritätische Kandidatenlisten (mindestens abwechselnd Mann/Frau) und hat damit den Frauenanteil im Parlament deutlich erhöht. In Deutschland könnten ein Bundesgleichstellungsgesetz oder Anpassungen der Wahlgesetze für Länder und Kommunen ähnliche Effekte erzielen. Auch Rundfunkfinanzierungsgesetze sollten paritätische Bedingungen für Besetzungsgremien enthalten. (Instrument: Gesetzesnovellen, Änderungsanträge, EU-Vorgaben, Strafgelder ).


	
Steuerliche und finanzielle Anreize (Ziele 2, 3, 7, 11): Das Elterngeld und Familienförderungen neu konzipieren: Statt derzeit kumulierbarer Monate (meist 14 plus Partnermonate) empfiehlt sich ein paritätisches Elterngeldmodell, bei dem jeder Elternteil grundsätzlich gleich viele Bezugsmonate hat. Weiterhin könnte die Finanzierung der Familienleistungen an Neutralität gegenüber Arbeitsplatzveränderungen angepasst werden (bspw. Abschaffung des Ehegattensplittings). Für Kinderbetreuung und soziale Berufe sind hohe staatliche Investitionen nötig: Ein gesetzlicher Ausbauplan könnte festlegen, bis wann welche Anzahl Kitas/Heimplätze erreicht sein muss. Bund-Länder-Föderalismus muss dafür klare Ziele setzen. Ebenso sollten öffentliche Ausschreibungen und Förderprogramme (Forschung, Infrastruktur, Kultur) explizit Gender-Kriterien enthalten. (Instrument: Steuergesetz, Förderprogramme, Haushaltstitel ).


	
Strukturelle Reformen in Organisationen (Ziele 1, 5, 9, 10): Öffentlicher Dienst und staatliche Institutionen sollen ihre Führungspositionen 50/50 besetzen, um eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Analog dazu müssen alle nach dem AGG agierenden Unternehmen verpflichtet werden, Transparenzberichte vorzulegen (Gender-Pay-Gap-Reporting) und frauenfeindliche Strukturen zu prüfen. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände müssen Frauenförderpläne verhandeln. Parteien sollten ihre Parteisatzungen an Geschlechtergerechtigkeit ausrichten, etwa über Parteispendenanreize für paritätische Listen. (Instrument: Verbandsschulungen, Selbstverpflichtungen, öffentlich-rechtliche Aufsicht ).


	
Institutionelle Umsetzung und Kontrolle (Ziele 1–12): Ein ressortübergreifendes Gleichstellungsmonitoring muss etabliert werden. Jährliche Gleichstellungsberichte (statt wie bisher nur alle vier Jahre) sollten Fortschritte bei jedem Ziel dokumentieren, vergleichbar mit den Fortschrittsberichten zu Europa. Ein feministisches Haushaltsprinzip verlangt, dass jede Ausgabe auf ihre geschlechterspezifischen Effekte geprüft wird. Bei Nichteinhaltung verbindlicher Quoten – etwa in Unternehmen – könnten Bußgelder fällig werden (analog zum AG-Gehaltstransparenzgesetz). Außerdem soll eine Stabsstelle „Feministische Politik“ in der Regierung eingerichtet werden, die die Gesamtstrategie koordiniert. (Instrument: Gleichstellungsgesetze, Berichts- und Sanktionierungsmechanismen ).


	
Vernetzung und Bündnisbildung: Staatliches Handeln allein genügt nicht: Gewerkschaften, NGOs (z.B. Deutscher Frauenrat), Forschungseinrichtungen und Betroffeneninitiativen (z.B. #ParitätJetzt) müssen eingebunden werden. Praxisnahe Pilotprojekte (wie „gender-budgeting“ in Kommunen oder Modellregionen für Parität) können gemeinsam von Bund und Zivilgesellschaft aufgesetzt werden. (Instrument: Förderlinien, Expertenkommissionen, Runder Tisch Gleichstellung ).




Tabellarischer Überblick





	Ziel

	Zentrale Instrumente/Politik





	1. Parität auf allen Führungsebenen

	
Gesetzliche Frauenquoten für Vorstände/Aufsichtsräte, Paritätsgesetze (Bund/Länder), bundesweite Bewerbungsoffensive für Frauen in Führungspositionen.





	2. Paritätselterngeld (Gender Care Gap)

	
Paritätselterngeldmodell: Je 9 Monate Basiselterngeld pro Elternteil, Ausbau familienbegleitender Leistungen, Lohnersatz in Pflegezeit.





	3. Flächendeckende Kinderbetreuung

	Ausbau (Kita/Ganztag) bis 1 Jahr: Infrastrukturplan, Fachkräfteoffensive, Gebührenfreiheit, digitale Platzvergabe.





	4. Klischeefreie Bildung & Budget

	
Gender-Budgeting in Bildung und Forschung; gezielte Stipendien/Quotenprogramme für Mädchen in MINT, Fortbildung Lehrkräfte für Geschlechterdiversität.





	5. Schutzräume gegen Gewalt

	Mehr Frauenhäuser & Beratungsstellen, Bund-Länder-Kooperation zur Umsetzung der Istanbul-Konvention (Überwachung, Strafverfolgung), Sensibilisierungskampagnen.





	6. Reproduktive Selbstbestimmung

	Finanzielle Absicherung von Schwangerschaftsberatung; Liberalisierung der Abtreibungsgesetzgebung; Ausweitung Öffentlicher Gesundheitsdienst-Beratungen.





	7. Gleiches Rentenrecht

	
Rentenreform: Pflege- und Erziehungszeiten paritätisch anrechnen, flexible Renteneintrittsalter, Pflichtvorsorge (Stichwort: Bürger*rente), Hinwirken auf EU-weite Rentenangleichung.





	8. Klischeefreie Karrierebiografien

	Studien- und Berufsorientierung ohne Genderklischees (Lehrpläne, Berufsberatung); Ausbau Männeranteil in sozialen Berufen; Partnerschaftsboni z. B. für geteilte Elternzeit.





	9. Paritätische Parlamente

	Quoten oder Paritätsmodelle in Wahlgesetz (z.B. Anrechnung bei Listenwahl), Bundesgleichstellungsgesetz für öffentliche Mandate, Transparenz über Nominierungsprozesse.





	10. Medien und Kultur

	
Rundfunkreform mit Frauenquote in Gremien, Gender-Tagungen in Medienausbildung, finanzielle Förderung (Film, Publikationen) nur bei Ausgewogenheit von Geschlechterdarstellungen.





	11. Verbindliche Antidiskriminierung

	AGG erweitern (z.B. auf Alter, Lebenspartnerschaften), zentrale Anti-Diskriminierungsstelle ausbauen, „Peers“ in Unternehmen, verpflichtende Diversity-Audits, Abschaffung kirchlicher Sonderrechte.





	12. Geschlechtergerechtes Recht

	Einführung geschlechterneutraler Gesetzestexte, verpflichtende Gender-Folgenabschätzungen, Gender-Glossar im Bundeshaushalt.









Abbildung 1: Tabellarischer Überblick zentraler Ziele und Instrumente der Politik.






Fallstudien: Deutschland und EU


Deutschland ist EU-weit eins der reichsten Länder – und liefert doch in Gleichstellungsrankings nur mittlere Plätze. Der EIGE-Index 2025 bewertet Deutschland mit rund 63 von 100 Punkten (Rang 11/27). Ein herausragendes Beispiel für aktive Gleichstellungspolitik sind die nordischen Länder: Norwegen führte schon 2003 eine Frauenquote von 40 % in börsennotierten Unternehmen ein, Finnland und Schweden haben gesamtgesellschaftliche Gleichstellungsstrategien mit verbindlichen Zielen bis 2030. In Deutschland hingegen müssen die bisher häufig erst mühsam erstrittenen Reformen – wie das Führungspositionengesetz – konsequenter umgesetzt und weiterentwickelt werden.


Innerhalb der EU setzt sich die Bundesrepublik zwar für Gleichstellung ein (z.B. durch EU-Kommissionspräsidenten-Vorschläge zur Lohngerechtigkeit), doch im Vergleich hinken deutsche Maßnahmen hinterher. So beschloss etwa Frankreich 2021 ein Paritätsgesetz für Bewerbungen zu Aufsichtsräten mit konkreten Sanktionen, während Deutschland bislang nur Beratung und weniger verbindliche Vorgaben bietet.


Gegenbeispiele zeigen aber auch, dass Fortschritt möglich ist. In Deutschland ist die Bundesverwaltung (Bundesministerien, Behörden) mit fast 47 % Frauen in Führungspositionen bereits ein Vorbild. Außerdem sank die unbereinigte Gender-Pay-Gap im öffentlichen Dienst auf nur 4 %. Dies unterstreicht, dass politische Steuerung (hier: Tarifverträge und Stellenbesetzungen) Wirkung zeigt. Der „Digitale Gleichstellungsatlas“ des BMFSFJ zeigt zudem, wie sehr es regionale Unterschiede gibt: In ostdeutschen Bundesländern fällt die Gender-Lücke oft geringer aus als in den alten Ländern – ein möglicher Hinweis darauf, dass historische Sozialstrukturen auch nach 30 Jahren nachwirken.


Kritik und Gegenargumente


Natürlich gibt es auch Einwände gegen einige der skizzierten Reformvorschläge. Typische Argumente und unsere Gegenpositionen sind:




	
„Quoten sind nicht meritokratisch.“ Kritikerinnen sagen: „Soll man wirklich nach Geschlecht besetzen?“ Unsere Antwort: Meritokratie klingt prima, aber solange Frauen strukturell benachteiligt sind (z.B. bei Kinderbetreuung und Netzwerken), kann rein formale Auswahl Männer bevorzugen. Nachweislich schaffen Quoten Anreize zum Fördern von Talenten auf breiterer Basis; in Ländern mit Quoten stiegen vielfach die Unternehmensgewinne und Zufriedenheit. Zudem schreiben weder Parlamente noch Unternehmen „Männerquote“ vor – im Gegenteil würde ohne Quoten in vielen Gremien weiterhin fast ausschließlich Männern (und cis-het-Männern) der Weg geebnet. Verbindliche Regeln sind notwendig, damit Gleichberechtigung nicht am Verhandlungstisch einzelner Entscheiderinnen scheitert.


	
„Jede:r verdient nach Leistung.“ Einwände dieser Art ignorieren die ungleichen Startbedingungen: Wenn Frauen etwa dreimal häufiger in Teilzeit arbeiten, weil sie Kinder betreuen, müssten sie systematisch weniger verdienen – genau den Effekt haben wir gesehen. Gerechtigkeit aber setzt am Ziel einer gleichen Chancenverteilung an, nicht am statistischen Mittelwert. Gleichstellungsmaßnahmen setzen genau dort an, wo strukturelle Hindernisse liegen (etwa in der Kitalandschaft oder im Steuersystem). Ändert man diese Bedingungen nicht, existieren Leistungskriterien gar nicht auf Augenhöhe.


	
„Das kostet zu viel.“ Finanzielle Investitionen in Kindertagesstätten, Bildungsprogramme oder Frauenhäuser werden oft als Luxus kritisiert. In Wahrheit sind es jedoch nachhaltige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit: Gleichstellungsförderung steigert die Erwerbsbeteiligung, verringert Sozialkosten (etwa durch weniger Altersarmut und weniger Gewalt) und nutzt das gesamte Talentpotenzial der Bevölkerung. Studien der OECD und EU zeigen zudem, dass Länder mit höherem Gender-Index auch wirtschaftlich erfolgreicher sind und bessere Gesundheits- sowie Innovationsindikatoren erreichen. Die Regierung verspricht unlängst Klimaschutz, Digitalisierung und internationale Verantwortung – all dies kann nur gelingen, wenn alle Menschen ihr Potenzial einbringen können.


	
„Frauen wollen das doch nicht.“ Auch dieser Stereotyp ist widerlegbar: Umfragen zeigen, dass die große Mehrheit der Männer und Frauen in Deutschland Gleichstellung anstrebt – aber unterschiedliche Lebensentscheidungen nicht selten gesellschaftlich erzwungen sind. Junge Paare wünschen sich in Studien heute meist eine partnerschaftliche Aufteilung von Beruf und Familie. Gesetzgeberische Rahmen (mehr Vätermonate, paritätisches Elterngeld) können diese Wünsche unterstützen. Sogar Unternehmen berichten, dass geteilte Elternschaft ihre Arbeitswelt langfristig stabilisiert.




Fazit und Aufruf zum Handeln


Die vorliegenden 12 Ziele des modernen Feminismus zeichnen kein romantisches Utopia, sondern ein ambitioniertes Politikprogramm. Es geht nicht darum, Konflikte künstlich zu überhöhen, sondern ungelöste Missstände zu benennen und Leitplanken für den gesellschaftlichen Umbau zu setzen. Wie Bundesfrauenministerin Prien betonte: „Unser Ziel bleibt die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern“. Gleichstellung ist dabei längst eine Frage von zentraler Staatsräson: Nur wenn alle Menschen – ungeachtet von Geschlecht, Alter, Herkunft oder Lebenskonzept – dieselben Ressourcen und Mitgestaltungsmöglichkeiten haben, ist Demokratie vollständig und Politik resilient.


Dieses Vorwort versteht sich als entschiedener Auftakt. Es fordert dazu heraus, alte Gewissheiten zu hinterfragen und neue Bündnisse zu schmieden: Unternehmen müssen mit Gewerkschaften nach besseren Arbeitszeitmodellen suchen; staatliche Ebenen müssen Koordinierungsgremien einrichten; Medienmacher sollten vermehrt Vielfalt abbilden; und alle Verantwortlichen sollten Gleichstellung nicht nur als abstraktes Ziel, sondern als messbare Verpflichtung begreifen. Das tut der Debatte gut: Zielvorgaben, Zeitpläne und evaluierten Maßnahmen für Gleichstellungspolitik schaffen Verbindlichkeit.


Unterstützt wird diese Debatte zugleich durch die Erstellung von Wissen und Lernmaterial im digitalen Zeitalter. Der vorliegende Band verbindet menschliche Fragestellungen mit algorithmischer Unterstützung, analytische Recherche und Verdichtung mit bewusster Formgebung. So entsteht ein bewusst komponiertes Produkt aus Analysen, die komplexe gesellschaftliche Wirklichkeiten ordnen und sichtbar machen. Es handelt sich um eine Reflexion, die nicht nur über Gegenwart und zukünftige Ziele nachdenkt, sondern selbst mit den Werkzeugen dieser Gegenwart wie Künstlicher Intelligenz hervorgegangen ist, etwa in der Recherche und Schreibe, und damit ein vollständiges Kunstwerk der Algorithmen formt, das auch die Bedingungen zeitgenössischer Wissensproduktion sichtbar macht und Demokratie beschreiben kann.


Denn: „Demokratie bleibt unvollständig - Solange Frauen und andere von patriarchalen Strukturen benachteiligte Menschen nicht in gleichem Maß an Ressourcen, Entscheidungen und gesellschaftlicher Deutungsmacht beteiligt sind.“ Jeder in dieser Gesellschaft kann etwas dazu beitragen, dass diese Ungleichheit endlich verschwindet – durch politisches Engagement, Bildungsarbeit, Unternehmensführung oder persönliches Verhalten. Die gender : goals sollen Mut machen: Statt gewohnte Pfade zu verteidigen, gilt es, die Weichen so zu stellen, dass Gleichberechtigung Realität wird. Und zwar sichtbar, spürbar und verbindlich für alle.


Viel Erkenntnis beim Lesen, Weiterdenken und im Austausch der gewonnenen Einsichten – sei es durch Weitergabe dieses Bandes oder durch gemeinsame Diskussionen mit weiteren – wünscht


Eureka Circe, im April 2026.










Ziel 1: Vom „Equal Pay“ zum „Equal Power“: Verbindliche Parität auf allen Führungsebenen als neues Paradigma der Gleichstellungspolitik


Die Debatte um Gleichstellung im Erwerbsleben befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt. Während lange Zeit die Angleichung von Einkommen im Mittelpunkt stand, zeigt sich zunehmend, dass wirtschaftliche Gleichheit ohne strukturelle Teilhabe an Macht und Entscheidung nicht ausreicht. Es geht daher nicht mehr nur um die Frage, was Frauen verdienen, sondern vor allem darum, wo sie entscheiden. Die folgende Betrachtung markiert diesen Perspektivwechsel und zeigt auf, warum echte Gleichstellung erst dort beginnt, wo Frauen in gleichem Maße an Führungs- und Gestaltungsprozessen beteiligt sind.





1. Macht statt Lohn: Warum Parität die zentrale Gleichstellungsfrage ist – der Paradigmenwechsel von der gleichen Bezahlung hin zur gleichen Macht in den Führungsetagen


Die traditionelle Frauenbewegung rückte lange Zeit die Forderung „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ (Art. 3 Abs. 2 GG) in das Zentrum ihrer Bemühungen, was 2017 zur Einführung des Entgelttransparenzgesetzes führte. Doch die aktuelle Debatte und empirische Realität zeigen nun: Dieser Ansatz greift zu kurz. Selbst hochqualifizierte und gutbezahlte Frauen stoßen auf „gläserne Decken“ und werden systematisch seltener in Entscheidungsgremien berufen. Eine neue, ergänzende normative Forderung lautet daher: Die bloße Bekämpfung einer Entgeltlücke muss durch eine strukturelle Machtumverteilung – die 50:50-Parität auf allen Führungsebenen – abgelöst und ergänzt werden.


Warum Lohngesetze allein scheitern


Ein häufiger Einwand in der Debatte lautet, dass das Problem durch Tarifverträge, die geschlechtsunabhängig gelten, bereits gelöst sei. Dem ist empirisch entgegenzuhalten, dass im Jahr 2022 nur rund 49 % der Beschäftigten überhaupt einem Tarifvertrag unterlagen. Viele Frauen arbeiten in Branchen oder Positionen, in denen tarifliche Regelungen wenig greifen. Lohntransparenz und verschärfte Entgeltgesetze (z. B. Berichtspflichten oder Sanktionen durch unabhängige Kontrollorgane) sind wichtig, um unfaire Unterschiede sichtbar zu machen. Doch sie bekämpfen nur das Symptom. Der bereinigte Gender Pay Gap von etwa 6 % bei vergleichbarer Tätigkeit und der unbereinigte von 18 % bleiben hartnäckig bestehen. Der unbereinigte Gender Pay Gap beschreibt den durchschnittlichen Lohnunterschied zwischen allen erwerbstätigen Frauen und Männern, ohne dass Unterschiede in Beruf, Branche, Arbeitszeit, Position oder Qualifikation berücksichtigt werden. Er zeigt somit die gesamte strukturelle Ungleichheit am Arbeitsmarkt, etwa dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, in schlechter bezahlten Berufen tätig sind oder seltener Führungspositionen innehaben. Der bereinigte Gender Pay Gap hingegen versucht, genau diese Faktoren herauszurechnen und vergleicht Frauen und Männer mit möglichst ähnlichen Voraussetzungen, also etwa gleicher Tätigkeit, Qualifikation und Berufserfahrung. Er gibt damit den verbleibenden Lohnunterschied an, der sich nicht durch strukturelle Unterschiede erklären lässt und daher oft als Hinweis auf mögliche Diskriminierung oder andere nicht direkt messbare Effekte interpretiert wird. Wenn also von einem unbereinigten Wert von 18 % und einem bereinigten Wert von etwa 6 % die Rede ist, bedeutet das, dass ein großer Teil der Lohnlücke auf unterschiedliche Arbeitsstrukturen zurückzuführen ist, während ein kleinerer, aber weiterhin signifikanter Anteil auch bei vergleichbaren Tätigkeiten bestehen bleibt.


Strukturelle Barrieren und Female Empowerment


Das eigentliche Problem sind tief verankerte Strukturen: stereotype Karrierewege, informelle „Old Boys' Networks“ sowie die traditionelle Verteilung von Eltern- und Teilzeit. Gleichstellungspolitisch muss „Female Empowerment“ daher Vorrang vor reiner Lohntransparenz erhalten. Wenn Frauen gar nicht erst in gut bezahlte Rollen und Führungspositionen gelangen, verpuffen Lohngesetze. Es bedarf rechtlich abgesicherter Korrekturmechanismen, die Quoten als Antidiskriminierungsmaßnahme nutzen. Dabei geht es nicht um künstliche Konstrukte wie die steuerlich geförderte Doppelbesetzung von Posten (was ineffizient und teuer wäre), sondern um einen systematischen Umbau: Bei jeder frei werdenden Stelle müssen Frauen durch faire Prozesse und verbindliche Quoten echte Chancen erhalten, ohne dass amtierende (männliche) Führungskräfte entlassen werden müssen.






2. Von FüPoG I bis III: wie verbindliche Quoten wirksam werden


Historische Entwicklung in Deutschland


Der Weg zu verbindlichen Quoten war in Deutschland von zähem Ringen geprägt. Erste freiwillige Programme zur Frauenförderung blieben weitgehend wirkungslos. FüPoG I steht für „Erstes Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen“.


Es wurde 2015 in Deutschland eingeführt und hatte das Ziel, den Frauenanteil in Führungspositionen – insbesondere in der Wirtschaft – zu erhöhen.


Kernpunkte von FüPoG I waren:




	Einführung einer verbindlichen Quote von 30 % Frauen in Aufsichtsräten großer, börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen


	Verpflichtung für andere Unternehmen, sich eigene Zielgrößen für den Frauenanteil in Führungspositionen zu setzen


	Berichtspflichten über Fortschritte bei der Gleichstellung




Der Zusatz „I“ dient nur zur Abgrenzung vom späteren FüPoG II, das die Regelungen verschärft und weiterentwickelt hat.




	
FüPoG I (2015): Erst unter dem Druck von EU-Vorgaben wurde eine feste Quote von 30 % für paritätisch mitbestimmte Aufsichtsräte börsennotierter Firmen eingeführt. Für darunterliegende Ebenen reichten selbst gewählte Zielgrößen.


	
FüPoG II (2021/2022): Da viele Unternehmen als Zielgröße „0 %“ angaben, führte das FüPoG II ein Mindestbeteiligungsgebot (mindestens eine Frau und ein Mann) für Vorstände ab drei Personen in börsennotierten, paritätisch mitbestimmten Unternehmen ein. Für Unternehmen mit Bundesbeteiligung gilt dies analog.


	
Öffentlicher Dienst: Das Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) und das Bundesgremienbesetzungsgesetz (BGremBG) schreiben eine annähernde Parität in Leitungsfunktionen bis Ende 2025 vor.




Evaluation und politische Kontroversen


Die Forschung zeigt eine klare Zweiteilung: Wo feste Quoten gelten, wirken sie. In Aufsichtsräten stieg der Frauenanteil von 25 % (2015) auf 35,9 % (2021). In Unternehmen ohne feste Quote lag er nur bei 21,6 %. Auf Vorstandsebene blieb der Anteil mit 8,6 % (ohne Quote) bzw. 14,1 % (mit Quote) im Jahr 2021 alarmierend niedrig. Das Entgelttransparenzgesetz entfaltete kaum Wirkung; nur 4 % der Berechtigten nutzten es. Während SPD, Grüne und Gewerkschaften verbindliche Quoten fordern, warnen CDU/CSU und FDP sowie Wirtschaftsverbände vor Bürokratie und Eingriffen in die Auswahlfreiheit. Erfolg lässt sich konkret an Messgrößen wie dem Frauenanteil in Vorständen, dem Gender Pay Gap und sanktionierten Berichtsverfehlungen ablesen.
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Eine moderne Vorstandssitzung zeigt zwei Gruppen von Führungskräften, die sich an einem langen Konferenztisch gegenübersitzen. Die Geschlechterverteilung wirkt ausgeglichen, alle Beteiligten treten professionell und auf Augenhöhe auf. Die klare, minimalistische Architektur und das kühle Tageslicht unterstreichen eine sachliche, fast symbolische Darstellung von Gleichstellung in der Unternehmensführung.


Abbildung 2: Parität auf Augenhöhe im Vorstand






Weiterentwicklung des Frauenanteils in Führungspositionen


Vor dem Hintergrund dieser bisherigen Entwicklung wird deutlich, dass die bisherigen Regelungen zwar wichtige Impulse gesetzt haben, jedoch keine durchgängige und verbindliche Dynamik hin zu echter Parität erzeugen.


Bislang konzentrierte sich die Betrachtung des Frauenanteils vor allem auf Aufsichtsräte und Geschäftsführungen, während auf den darunterliegenden Ebenen, etwa bei Abteilungsleitungen oder in der Produktion bei Teamleitungen, Meister:innen und Vorarbeiter:innen, Parität kaum eine Rolle spielte.


Insbesondere fehlt es an einer systematischen Fortschrittslogik, an Transparenz über alle Führungsebenen hinweg sowie an wirksamen Sanktionen bei Zielverfehlung. Hier setzt ein weiterentwickeltes Modell eines FüPoG III an, das Gleichstellung nicht mehr nur als Zielgröße, sondern als verbindlichen Transformationsprozess ausgestaltet.


Ein mögliches FüPoG III würde daher auf drei zentrale Säulen gestützt sein: Transparenz, Stufenverpflichtung und Sanktionsmechanismus.


Erstens wäre eine umfassende Transparenzpflicht einzuführen. Alle Unternehmen ab einer bestimmten Größe (z. B. ab 250 Beschäftigten) sowie alle börsennotierten Unternehmen wären verpflichtet, jährlich öffentlich und standardisiert die Frauenquote auf sämtlichen Führungsebenen auszuweisen. Dies umfasst mindestens: Aufsichtsrat, Vorstand/Geschäftsführung, obere Führungsebene, mittlere Führungsebene sowie den gesamten Führungsnachwuchs (Talent-Pipelines). Diese Daten müssten in einem zentralen, öffentlich zugänglichen Register gebündelt werden, vergleichbar mit Nachhaltigkeitsoder Finanzberichten. Ziel ist, dass Fortschritt oder Stillstand nicht mehr intern verborgen bleibt, sondern gesellschaftlich überprüfbar wird.


Zweitens würde eine verbindliche Stufenlogik eingeführt. Jedes Unternehmen muss auf Basis seines aktuellen Ausgangswertes einen konkreten, zeitlich gebundenen Paritätspfad definieren. Dieser Pfad folgt einer klaren Systematik: Alle zwei bis drei Jahre muss die Frauenquote auf jeder Führungsebene um mindestens 10 Prozentpunkte steigen, bis Parität (50 %) erreicht ist. Ein Unternehmen mit beispielsweise 20 % Frauen im oberen Management müsste also verbindlich festlegen:




	30 % innerhalb von 3 Jahren.


	40 % innerhalb von 6 Jahren.


	50 % innerhalb von 9 Jahren.




Dieser Zielpfad ist verpflichtend zu veröffentlichen und jährlich zu evaluieren. Wichtig ist, dass die Verpflichtung ebenenbezogen gilt, sodass Frauen nicht nur in unteren Führungsschichten konzentriert werden können, während die oberen Ebenen unverändert bleiben. Gleichzeitig wird klargestellt, dass die Umsetzung primär über natürliche Fluktuation, Nachbesetzungen und strukturierte Förderprogramme erfolgt, ohne bestehende Beschäftigungsverhältnisse aufzulösen.


Drittens bedarf es eines wirksamen Sanktionsmechanismus, um die Verbindlichkeit sicherzustellen. Wird eine definierte Zwischenstufe nicht erreicht, greift ein gestuftes System finanzieller Ausgleichszahlungen. Unternehmen müssen in diesem Fall die Differenz zwischen Soll- und Ist-Quote monetär ausgleichen, indem sie einen prozentual festgelegten Anteil ihrer jährlichen Lohnsumme – beispielsweise 0,5 % bis 1 % – in einen staatlichen Gleichstellungsfonds einzahlen. Dieser Fonds finanziert wiederum Programme zur Förderung von Frauen in Wirtschaft und Führung, etwa Mentoring, Weiterbildung oder Gründerinnenförderung.


Zusätzlich könnten weitergehende Sanktionen greifen, etwa:




	Ausschluss von öffentlichen Aufträgen bei wiederholter Nichterfüllung


	Einschränkungen bei staatlichen Fördermitteln


	verschärfte Berichtspflichten und externe Prüfungen




Gleichzeitig sollte ein Anreizsystem integriert werden: Unternehmen, die ihre Zielstufen übertreffen, könnten steuerliche Vorteile oder bevorzugten Zugang zu öffentlichen Förderprogrammen erhalten.


Insgesamt würde ein FüPoG III damit einen Paradigmenwechsel vollziehen: weg von unverbindlichen Zielgrößen hin zu einem verpflichtenden Transformationspfad mit klarer Zeitachse, voller Transparenz und echten Konsequenzen. Gleichstellung würde nicht länger als freiwillige Option verstanden, sondern als überprüfbare strukturelle Aufgabe, deren Fortschritt messbar und deren Verfehlung spürbar wird.






3. Deutschlands Führungsetagen im Vergleich: Fortschritt oben, Stagnation unten


Im Zeitraum 2024 bis 2026 zeigt sich in Deutschland ein weiterhin deutlich differenziertes Bild hinsichtlich der Repräsentation von Frauen in Führungspositionen, das sowohl Fortschritte als auch strukturelle Defizite offenlegt. In den großen Konzernen und führenden Unternehmen – insbesondere innerhalb der Top-160-Unternehmen – ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten inzwischen auf über 36 % gestiegen. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf die regulatorischen Vorgaben der vergangenen Jahre zurückzuführen, insbesondere auf die Einführung verbindlicher Quotenregelungen. Dennoch bleibt festzustellen, dass diese Fortschritte nicht in gleichem Maße auf die operativen Führungsebenen übertragen wurden. In den Vorständen, die die tatsächlichen strategischen Entscheidungen treffen, liegt der Frauenanteil weiterhin deutlich niedriger und bewegt sich lediglich in einer Spanne von etwa 17 bis 23 %. Dies verdeutlicht eine strukturelle Verschiebung, bei der Frauen zwar zunehmend in kontrollierenden Gremien vertreten sind, jedoch weiterhin unterproportional an der unmittelbaren Unternehmenssteuerung beteiligt werden.
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Ein gläserner Aufzug voller lachender, älterer Männer in Anzügen fährt sichtbar nach oben, während darunter eine Gruppe hochqualifizierter Frauen mit Lebensläufen, Diplomen und Bewerbungsunterlagen steht und nach oben blickt. Die Szene ist bewusst überzeichnet und symbolisiert die strukturelle Ungleichheit beim beruflichen Aufstieg: Trotz Qualifikation bleiben Frauen außen vor, während Männer scheinbar mühelos nach oben gelangen. Die Darstellung funktioniert als bissige visuelle Metapher für die „gläserne Decke“ und entspricht einer satirisch-gesellschaftskritischen Perspektive.


Abbildung 3: Die gläserne Decke im Aufzug.






Noch deutlicher treten diese Defizite in der breiteren Privatwirtschaft zutage, insbesondere bei den rund 3.500 Unternehmen, die keiner verbindlichen Quotierung unterliegen und lediglich eigene Zielgrößen definieren müssen. In diesem Segment liegt der Frauenanteil in Vorstandsposten bei lediglich etwa 7,2 %, was auf eine nahezu stagnierende Entwicklung hinweist. Besonders kritisch ist dabei, dass zahlreiche Unternehmen weiterhin Zielgrößen von 0 % festlegen, ohne diese substantiiert zu begründen. Dies unterstreicht, dass freiwillige Selbstverpflichtungen in der Praxis häufig nicht ausreichen, um strukturelle Ungleichgewichte wirksam zu adressieren, und dass ohne verbindliche Rahmenbedingungen keine nachhaltige Dynamik in Richtung Parität entsteht.


Im öffentlichen Sektor zeigt sich hingegen ein etwas fortgeschritteneres Bild, wenngleich auch hier noch keine vollständige Gleichstellung erreicht ist. In den obersten Bundesbehörden liegt der Frauenanteil in Leitungspositionen derzeit bei rund 36 %, was im Vergleich zur Privatwirtschaft als relativ hoher Wert erscheint. Dennoch bleibt auch hier eine klare Distanz zur angestrebten Parität bestehen. Gleichzeitig lassen sich im öffentlichen Bereich einzelne Institutionen identifizieren, die als Best-Practice-Beispiele gelten können. So hat sich etwa das Umweltbundesamt durch eine konsequente und strategisch ausgerichtete Nachbesetzungspolitik einer paritätischen Besetzung von Führungspositionen angenähert. Diese Entwicklung zeigt, dass gezielte Steuerungsinstrumente und klare politische Zielsetzungen durchaus geeignet sind, strukturelle Ungleichgewichte aufzubrechen und nachhaltige Veränderungen herbeizuführen.


Im internationalen Vergleich wird deutlich, dass Deutschland bei der Besetzung von Führungspositionen mit Frauen trotz einzelner Fortschritte weiterhin nur im unteren Mittelfeld liegt. Mit einem Frauenanteil von 29,1 % in Führungspositionen bleibt Deutschland spürbar unter dem Durchschnitt der Europäischen Union, der zuletzt bei 35,2 % lag. Diese Differenz ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die bisher in Deutschland verfolgten Instrumente zwar punktuelle Verbesserungen erreicht haben, insgesamt aber noch keine hinreichende strukturelle Durchsetzungskraft entfalten. Ein Blick auf andere Länder zeigt, dass insbesondere dort besonders schnelle und nachhaltige Fortschritte erzielt wurden, wo verbindliche Quotenregelungen mit klaren Sanktionen und hoher öffentlicher Sichtbarkeit verbunden wurden.


Als Pionier gilt in diesem Zusammenhang Norwegen. Dort wurde bereits 2003 eine verbindliche Quote von 40 % für Aufsichtsräte eingeführt. Entscheidend für den Erfolg dieses Modells war nicht allein die Quote selbst, sondern ihre enge rechtliche Verknüpfung mit dem Handelsregister. Unternehmen, die die Quote nicht einhielten, mussten im äußersten Fall mit der Zwangsauflösung rechnen. Diese scharfe Sanktionsandrohung verlieh der Regelung von Anfang an eine hohe Verbindlichkeit. In der Folge stieg der Frauenanteil in den Aufsichtsräten innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit stark an und stabilisierte sich langfristig auf einem Niveau von etwa 40 bis 45 %. Darüber hinaus wird das norwegische Modell häufig auch deshalb hervorgehoben, weil dort nicht nur die Repräsentation in den Gremien anstieg, sondern sich zugleich das geschlechtsspezifische Einkommensgefälle landesweit deutlicher verringerte als in vielen anderen Staaten. Das spricht dafür, dass verbindliche Paritätsregeln nicht nur symbolische Wirkung entfalten, sondern mittelbar auch breitere Gleichstellungseffekte im Arbeitsmarkt auslösen können.


Ein weiteres besonders aufschlussreiches Beispiel ist Frankreich, das inzwischen vielfach als europäisches Musterland in der Gleichstellungspolitik der Unternehmensführung gilt. Mit der Loi Copé-Zimmermann von 2011 wurde zunächst eine verbindliche 40 %-Quote für Aufsichtsräte eingeführt. Diese Regelung wurde konsequent umgesetzt und führte dazu, dass Frankreich heute in diesen Gremien einen Frauenanteil von knapp 45 % erreicht. Anders als viele andere Staaten beschränkte sich Frankreich jedoch nicht auf die Aufsichtsebene. Seit 2021 gelten dort zusätzlich verbindliche Zielvorgaben für Vorstandsposten, zunächst in Höhe von 30 %, womit der Fokus ausdrücklich auf die operative Unternehmensleitung ausgeweitet wurde. Gerade diese Ausweitung auf die eigentlichen Machtzentren der Unternehmen macht das französische Modell für die deutsche Debatte besonders relevant. Frankreich gilt derzeit als das einzige Land, das die europäischen Vorgaben für 2027 bereits weitgehend erfüllt beziehungsweise auf einem realistischen Pfad dorthin ist. Das zeigt, dass eine Kombination aus gesetzlicher Verbindlichkeit, klaren Zwischenzielen und institutioneller Kontrolle erheblich wirksamer ist als bloße Selbstverpflichtungen.


Demgegenüber steht das Vereinigte Königreich für einen deutlich weicheren, eher kooperativen Ansatz. Dort wurde auf eine gesetzliche Verpflichtung verzichtet und stattdessen auf freiwillige Selbstverpflichtungen, Empfehlungen und öffentlichen Druck gesetzt. Besonders bekannt wurde in diesem Zusammenhang die Hampton-Alexander-Review, die gemeinsam mit einem Code of Conduct erheblichen öffentlichen und medialen Erwartungsdruck auf große Unternehmen ausübte. Dieser weiche Steuerungsansatz war in den großen börsennotierten Unternehmen durchaus erfolgreich. In den wichtigsten Top-100-Gremien konnte auf diese Weise ein Frauenanteil von über 40 % erreicht werden. Der britische Fall zeigt somit, dass auch nicht gesetzlich erzwungene Modelle unter bestimmten Bedingungen Wirkung entfalten können, vor allem dann, wenn sie von intensiver öffentlicher Beobachtung, reputationsbezogenem Druck und einer starken Medienresonanz begleitet werden. Allerdings liegt gerade hier auch die Schwäche des Modells. Weil formale Sanktionen fehlen, bleiben viele kleinere und weniger exponierte Unternehmen hinter dieser Entwicklung zurück. Die Fortschritte konzentrieren sich damit stark auf den sichtbaren Spitzensektor, während die Breite des Unternehmensmarktes weniger erfasst wird.


Für Deutschland ergibt sich aus diesem internationalen Vergleich eine relativ klare Schlussfolgerung. Modelle mit strafbewehrten Quoten, wie sie in Norwegen und Frankreich entwickelt wurden, zeigen die schnellsten und verlässlichsten Effekte. Sie schaffen nicht nur Transparenz, sondern auch echten Handlungsdruck. Gerade die Verbindung von Quote, Berichtspflicht und wirksamer Sanktion erweist sich als besonders geeignet, um Unternehmen zu strukturellen Veränderungen zu bewegen. Transparenzpflichten und harte Sanktionen lassen sich daher grundsätzlich gut auf Deutschland übertragen. Weniger einfach übertragbar sind hingegen die breiteren familien- und sozialpolitischen Rahmenbedingungen der nordischen Länder, in denen Gleichstellungspolitik seit Jahrzehnten durch andere institutionelle Voraussetzungen wie eine stärker ausgebaute Kinderbetreuung, egalitärere Erwerbsmuster und andere kulturelle Rollenvorstellungen gestützt wird. Für die deutsche Diskussion bedeutet dies, dass vor allem die rechtlichinstitutionellen Instrumente der internationalen Good Practices als Vorbild dienen können, während die umfassenderen gesellschaftlichen Kontexte nur eingeschränkt reproduzierbar sind.






4. Stufen zur Parität: drei Reformwege für Wirtschaft und Staat


Um echte Parität zu erreichen, kristallisieren sich drei Modelle heraus, die schrittweise aufeinander aufbauen können:


Modell A: Minimalmodell (Inkrementelle Verschärfung)




	
Ziel: 30–40 % Frauen in Vorständen binnen 5 Jahren.


	
Funktionsweise: Ausdehnung des Mindestbeteiligungsgebots auf alle Firmen ab 250 Mitarbeitern. Einführung von Umsatzbußgeldern (bis 2 %) bei Zielverfehlung oder ausbleibenden Berichten.


	
Wirkung/Nebenfolgen: Beseitigt Symbolpolitik, könnte aber kurzfristig zu Personalknappheit führen, die durch Ausbildungsprogramme abgefedert werden muss.




Modell B: Realistisches Reformmodell (Stufenweise Parität)




	
Ziel: 50:50 auf allen Führungsebenen innerhalb von 8–10 Jahren.


	
Funktionsweise: Fester Quotenpfad: 30 % (ab z. B. 2028), 40 % (ab 2031), 50 % (ab 2034). Es greift das Marschall-Prinzip: Bei Neubesetzungen gilt innerbetriebliche Abwechslung. Bußgelder bis zu 5 % des Umsatzes fließen in einen Gleichstellungsfonds.


	
Wirkung/Nebenfolgen: Schafft Planbarkeit und strukturierten Kulturwandel. Umgeht die Entlassung amtierender Führungskräfte, indem Neubesetzungen reguliert werden.




Modell C: Ambitioniertes Maximalmodell (Zwangsparität)




	
Ziel: Volle 50:50-Parität innerhalb von wenigen Jahren in allen Unternehmen ab 100 Beschäftigten.


	
Funktionsweise: Statischer Wechsel (Mann/Frau) bei jeder Nachbesetzung. Defizite führen zu Null-Besetzungsausfällen (Posten bleibt leer). Nominierungen in Gesellschaftsversammlungen sind nur mit paritätischem Ticket zulässig.


	
Wirkung/Nebenfolgen: Nachhaltiges Signal, birgt jedoch erhebliche ökonomische und verfassungsrechtliche Widerstände (Eingriff in Berufsfreiheit).




Ein gesetzlicher Ansatz nach dem Prinzip „Bei Neubesetzungen gilt innerbetriebliche Abwechslung“ würde darauf abzielen, bestehende strukturelle Ungleichgewichte in Unternehmen schrittweise und ohne Eingriff in bestehende Arbeitsverhältnisse zu korrigieren. Der zentrale Gedanke besteht darin, dass bei jeder frei werdenden Führungsposition nicht allein die klassische Bestenauswahl nach bestehenden, oft verzerrten Kriterien erfolgt, sondern ein Korrekturmechanismus greift, der die bisherige Geschlechterverteilung berücksichtigt. Konkret würde ein solches Gesetz vorsehen, dass Unternehmen verpflichtet sind, bei Neubesetzungen von Führungspositionen vorrangig das unterrepräsentierte Geschlecht zu berücksichtigen, sofern die Qualifikation vergleichbar ist. Ausgangspunkt ist dabei die aktuelle Geschlechterverteilung auf der jeweiligen Führungsebene. Liegt beispielsweise der Frauenanteil deutlich unter 50 %, muss bei einer Neubesetzung gezielt eine Frau berücksichtigt werden, sofern sie die fachlichen Anforderungen erfüllt. Erst wenn keine geeignete Kandidatin vorhanden ist, darf von diesem Prinzip abgewichen werden, wobei dies dokumentiert und begründet werden müsste.


Rechtlich ließe sich ein solches Modell als Antidiskriminierungsmaßnahme im Sinne des Gleichstellungsauftrags des Art. 3 Abs. 2 GG einordnen, der den Staat ausdrücklich verpflichtet, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung zu fördern. Anders als starre Quoten, die unabhängig von konkreten Personalbewegungen wirken, setzt dieses Modell dynamisch an realen Entscheidungsprozessen an. Es greift immer dann, wenn tatsächlich Handlungsspielraum besteht – nämlich bei der Neubesetzung – und vermeidet gleichzeitig Eingriffe in bestehende Arbeitsverhältnisse oder die Notwendigkeit, Positionen künstlich zu verdoppeln.


Der Ansatz gilt als chancenreich, weil er mehrere strukturelle Probleme gleichzeitig adressiert. Erstens durchbricht er die Reproduktion bestehender Machtstrukturen, bei der Führungspositionen häufig innerhalb homogener Netzwerke weitergegeben werden. Indem systematisch das unterrepräsentierte Geschlecht berücksichtigt wird, entsteht eine reale Öffnung dieser Strukturen. Zweitens ist das Modell ökonomisch effizient, da es keine zusätzlichen Kosten durch Doppelbesetzungen oder externe Förderprogramme verursacht, sondern lediglich bestehende Personalentscheidungen anders steuert. Drittens ist es politisch leichter vermittelbar als starre Quoten, da es an das Prinzip der Leistungsfähigkeit gekoppelt bleibt und keine absolute Vorrangregel schafft, sondern eine Abwägung bei vergleichbarer Qualifikation verlangt.


Ein weiterer Vorteil liegt in der zeitlichen Dynamik. Während freiwillige Zielgrößen oder unverbindliche Programme oft zu langsamen oder stagnierenden Entwicklungen führen, erzeugt die verpflichtende Berücksichtigung bei jeder Neubesetzung einen kontinuierlichen, messbaren Fortschritt. Je höher die Fluktuation auf einer Führungsebene ist, desto schneller kann sich die Geschlechterverteilung angleichen. Gleichzeitig wird verhindert, dass Unternehmen Fortschritte auf unteren Ebenen konzentrieren, während die obersten Entscheidungsgremien unverändert bleiben, da die Regelung explizit auf jede Führungsebene separat angewendet werden müsste.


Schließlich trägt das Modell auch zur kulturellen Veränderung innerhalb von Organisationen bei. Wenn die Auswahlprozesse systematisch überprüft und dokumentiert werden müssen, werden implizite Vorurteile und informelle Auswahlmechanismen sichtbarer. Dies kann langfristig zu transparenteren, strukturierteren und gerechteren Entscheidungsverfahren führen. Insgesamt stellt das Prinzip der innerbetrieblichen Abwechslung somit einen pragmatischen und zugleich wirksamen Hebel dar, um Gleichstellung nicht nur als Ziel zu formulieren, sondern schrittweise in die tatsächliche Personalpraxis zu überführen.


Forderung der Frauenbewegung:


Die Politik muss das Realistische Reformmodell (B) fokussieren. Eine achtbis zehnjährige Übergangsphase erlaubt es der Wirtschaft, den Wandel ohne Effizienzverluste zu vollziehen, während harte Etappenziele die Ausreden der Vergangenheit beenden.






5. Das Paritätsgesetz für Führungspositionen im Entwurf


Hierzu wird das wirksamste und rechtlich sicherste Instrument – das stufenweise Paritätsgesetz – skizziert.


Gesetzesentwurf: Gesetz zur Förderung der paritätischen Teilhabe an Führungspositionen (FüPoG-ParG)




	
§ 1 Kurztitel: Paritätsgesetz für Führungspositionen.


	
§ 2 Ziel: Herstellung einer gleichberechtigten Vertretung (50:50) gemäß Art. 3 Abs. 2 GG in Entscheidungspositionen der Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes (Leitungsebene mit Führungsspanne größer als zunächst 3 Beschäftigten).


	
§ 3 Anwendungsbereich: Kapitalgesellschaften ab 250 Beschäftigten, Unternehmen mit Bundes-/Landesbeteiligung, oberste Behörden.


	
§ 4 Zielquote und Fristen: (1) Parität (50:50) am Ende der Übergangsfrist. Fristen: 30 % innerhalb von X (3) Jahren, 40 % bis in Y (5) Jahren , 50 % bis in Z (9) Jahren. (2) Vorlage verbindlicher Zielpläne mit jährlichen Etappen.


	
§ 5 Verfahren und Sanktionen: Bei Nichterreichung der Zielquote kann ein Bußgeld bis 5 % des Jahresumsatzes verhängt werden. Neubesetzungen müssen paritätisch erfolgen; andernfalls bleibt die Stelle unbesetzt.


	
§ 8 Evaluation: Wissenschaftliche Prüfung nach fünf Jahren.


	
§ 10 Inkrafttreten: nach Unterzeichnung.




Kurzbewertung & Verfassungsprüfung:




	
Verfassung (GG): Die Regelung ist durch das aktive Gleichstellungsgebot in Art. 3 Abs. 2 GG gedeckt, welches den Ausgleich bestehender Nachteile fordert. Um Konflikte mit Art. 12 (Berufsfreiheit) zu meiden und EuGH-Vorgaben zu genügen, ist die Quote "offen" formuliert (Härtefallklauseln bei nachgewiesenem Fehlen von Kandidatinnen).


	
EU-Recht: Konform und ehrgeiziger als die Gender-Balance-Directive 2022/2381. Art. 157 AEUV erlaubt positive Maßnahmen explizit.


	
Alternativfassung (bei hohem Widerstand): Eine strikte Beweislastumkehr im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Unternehmen müssen im Einzelfall gerichtsfest beweisen, warum männliche Kandidaten vorgezogen wurden.








6. Politischer Widerstand und kultureller Wandel auf dem Weg zur Parität


Im aktuellen politischen Klima, in dem verstärkt vor Bürokratieaufbau und wirtschaftlichen Belastungen gewarnt wird, stößt ein strenges Paritätsgesetz basierend auf dem Grundgesetz möglicherweise auf massiven Gegenwind aus konservativen und wirtschaftsliberalen Lagern.


In der Debatte um verbindliche Gleichstellungsmaßnahmen werden regelmäßig ökonomische, gesellschaftliche und praktische Einwände vorgebracht, die eine differenzierte Betrachtung erfordern. Aus ökonomischer Perspektive argumentieren insbesondere Arbeitgeberverbände, dass verbindliche Quotenregelungen zu einem Fachkräftemangel führen und die Qualifikation in Führungspositionen beeinträchtigen könnten. Dem ist jedoch empirisch entgegenzuhalten, dass zahlreiche Studien, etwa von McKinsey oder dem Leibniz-Institut, zeigen, dass divers zusammengesetzte Teams nicht nur leistungsfähiger sind, sondern auch Innovationen fördern und langfristig bessere wirtschaftliche Ergebnisse erzielen. Die Annahme eines Qualitätsverlusts verkennt zudem, dass durch Quoten nicht die Qualifikation abgesenkt wird, sondern vielmehr der Blick auf vorhandene, bislang unterrepräsentierte Talente erweitert und objektiviert wird.


Neben dieser ökonomischen Kritik gibt es auch innerfeministische Einwände, die sich gegen die Verteilungswirkungen von Quoten richten. So wird argumentiert, dass Quoten vor allem ohnehin privilegierten Frauen zugutekommen – häufig bildungsnahen, gut vernetzten Kandidatinnen –, während Frauen in unteren Einkommens- und Qualifikationsgruppen kaum profitieren. Diese Kritik greift jedoch zu kurz, da sie die mittelbaren Effekte von Führungsparität unterschätzt. Eine ausgewogenere Repräsentation in den oberen Entscheidungsebenen verändert langfristig die Unternehmenskultur insgesamt, etwa durch die stärkere Etablierung familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle, transparenter Beförderungsprozesse oder einer größeren Sensibilität für Gleichstellungsfragen. Von diesen strukturellen Veränderungen profitieren auch Beschäftigte auf unteren Hierarchieebenen.




[image: ]


Eine Gruppe diverser Frauen unterschiedlichen Alters und kulturellen Hintergrunds steht geschlossen und selbstbewusst im Vordergrund eines modernen Arbeitsumfelds. Mit klarer Körpersprache, direktem Blick und professioneller Präsenz verkörpern sie Führung, Kompetenz und gegenseitige Stärke. Das warme Licht verstärkt die Atmosphäre von Empowerment und Zusammenhalt und vermittelt eine positive Vision von Gleichberechtigung jenseits symbolischer Repräsentation.


Abbildung 4: Selbstbewusste Führung in Vielfalt.
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